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Bekanntmachung 
 

 
Aufgrund von § 3 Nr. 2 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) vom 09.04.2021 macht das Landratsamt Dachau bekannt:  
 
 

1. Die nach §28a Abs. 3 S. 12 Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG) bestimmte Zahl an 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV2 je 100.000 Einwohnern innerhalb von  
7-Tagen (7-Tage-Inzidenz) liegt im Landkreis Dachau seit dem 23.03.2021 an drei aufeinander 
folgenden Tagen über dem Wert von 100.  

2. Aufgrund dieser Überschreitungen gelten im Landkreis Dachau diejenigen Regelungen 
der 12. BayIfSMV, die an die Voraussetzung geknüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz über 
100 liegt.  

3. Diese Bekanntmachung gilt bis zum Erlass einer abweichenden Bekanntmachung nach § 3 Nr. 
2 der 12. BayIfSMV, längstens jedoch bis zum 28.04.2021.  

 
 

Hinweise:  
 
 
Diese Bekanntmachung ergeht aufgrund der Anpassung der 12. BayIfSMV vom 09.04.2021. Die  
Ziffer 2 der Bekanntmachung bezieht sich auf die aktuelle Fassung der 12. BayIfSMV vom 09.04.2021. 
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